
​Aufnahmereglement Bildungsgang Matur​​ität​

​Grundsatz​

​Für die Aufnahme in den Bildungsgang Maturität gelten die Bestimmungen des​
​Wohnsitzkantons.​

​Verfahren​

​Das Aufnahmeverfahren besteht aus​

​●​ ​einem Notenzeugnis der abgebenden Schule, das die Promotionsbedingungen​
​des Wohnsitzkantons erfüllt,​

​●​ ​einer zentralen Leistungsabklärung für Rudolf Steiner Schulen und​
​Privatschulen, sofern keine Vereinbarung für einen prüfungsfreien Übertritt​
​besteht​

​●​ ​einer Empfehlung, wenn die abgebende Schule eine Rudolf Steiner Schule oder​
​Privatschule ist,​

​●​ ​einem Aufnahmegespräch mit dem Schüler oder der Schülerin und den​
​Erziehungsberechtigten,​

​●​ ​einer offizielle Aufnahme durch die Schulleitung, die abschliessend entscheidet.​

​Ein Rekurs ist möglich und schriftlich an die Schulleitung zu richten. Die Schulleitung​
​überprüft den Rekurs und entscheidet abschliessend.​

​Aufnahme​

​In die 1. Klasse​
​Die Aufnahme nach dem letzten Jahr der Sekundarstufe I ist möglich, wenn die​
​Schülerin oder der Schüler im Zeugnis die Promotionsbedingungen des​
​Wohnsitzkantons erfüllt.​

​In die 2. Klasse​
​Die Aufnahme nach der 1. oder 2. Klasse auf Sekundarstufe II erfolgt sur dossier.​

​In die 3. Klasse​
​Die Aufnahme nach der 2. oder 3. Klasse auf Sekundarstufe II erfolgt sur dossier.​

​In die 4. Klasse​
​Übertritte in die 4. Klasse sind in der Regel nicht möglich.​



​Übertritte innerhalb der Bildungsgänge an der FOS​

​Für den Übertritt aus dem Bildungsgang IMS-F in den Bildungsgang Maturität gilt​

​●​ ​ein Notendurchschnitt von mindestens 5.00 in den Fächern Deutsch,​
​Französisch, Mathematik und Biologie​

​●​ ​Der Übertritt erfolgt grundsätzlich mit Rückversetzung.​
​●​ ​Über Ausnahmen und Übertritte im Laufe des Schuljahrs entscheidet die​

​Schulleitung.​

​Gültigkeit​

​Dieses Reglement gilt ab Schuljahr 2026/2027. Im Übrigen gilt​

​●​ ​die​​Verordnung über die schulische Laufbahn vom 11.​​Juni 2013 (Stand 1.​
​August 2024)​​des Kantons Basel-Landschaft.​

​●​ ​das​​Reglements über Aufnahmen und Übertritte vom 12.Juni​​2014 (Stand 1.​
​August 2014)​​des Kantons Basel-Landschaft​

​Stand 06.01.2026​
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